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In Rostock hat sich Unternehmer U einen Namen für den fachgerechten Einbau von Fenstern erarbeitet. 
Diese bezieht er schon lange von einem ehemaligen Schulfreund, dem Lieferanten L. Das Vertragsverhältnis 
zwischen U und L basiert auf den allgemeinen Lieferbedingungen des L mit unter anderem folgender Passage: 

„Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt der Lieferant Eigentümer der gelieferten Ware. Sofern die Ware 
veräußert oder eingebaut wird, tritt – zur Sicherung der Kaufpreisforderung – der Kunde schon jetzt die ihm 
aus dem Rechtsgeschäft mit dem Dritten zustehende Forderung an den Lieferanten ab.“ 

Im Sommer 2022 zieht Y in seine neue Eigentumswohnung und beauftragt U, neue Fenster für vereinbart 
20.000 Euro einzubauen. Für diesen Auftrag bestellt U bei L die entsprechende Menge Fenster für 8.000 Euro. 
Nachdem die Fenster geliefert und eingebaut wurden, akzeptiert Y einen von U ausgestellten Wechsel an 
eigene Order über 20.000 Euro. Ohne dass L davon wüsste, lässt U den Wechsel von seiner Hausbank, der 
OSPA, diskontieren, die von dem Vertragsverhältnis zwischen U und L nichts weiß. Bei Fälligkeit löst ihn Y 
bei der OSPA ein, die daraufhin wie vorab vereinbart dem Konto des U, das einen hohen Passivsaldo ausweist, 
die Wechselsumme abzüglich des Diskonts gutschreibt.  

Im Restaurant „Zur Möwe“ lernen sich Anfang 2023 U und Z kennen. Da Z gerade sein neues Haus baut, 
vereinbaren beide, dass U das Haus des Z für 40.000 Euro mit neuen Fenstern ausstatten soll. Daher bestellt 
U die Fenster bei L für 16.000 Euro. Nachdem die Fenster geliefert und eingebaut sind, verkauft U der OSPA 
seine Forderung gegen Z „zu einem Kaufpreis von 40.000 Euro abzüglich 10%“ und tritt sie zugleich an diese 
ab. U möchte so seinen Schuldenstand verringern. Dabei wird vereinbart, dass die Forderung auf U 
rückübertragen werden soll, wenn und soweit der Schuldner diese nicht freiwillig begleicht. Einige Zeit später 
bittet U den Z, die 40.000 Euro an die OSPA zu zahlen, was Z dann auch tut. Die OSPA schreibt dem Konto 
des U daraufhin 36.000 Euro gut.  

Als U im Dezember 2023 aufgrund der allgemeinen Konjunktur in erhebliche finanzielle Probleme gerät, 
wird gegen ihn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, mangels Masse jedoch 
zurückgewiesen. 

Welche Ansprüche kann L geltend machen?  

 

 

Bearbeitungshinweise 

Sollten Sie zu dem Ergebnis kommen, dass die von L in den Lieferungsbedingungen verwandte Klausel 
unwirksam ist, unterstellen Sie deren Wirksamkeit. 
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